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           Nr. 111 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304  
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 12. Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV);  
Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 50 (Inzidenzabhängige 

Regelungen) 
 

Bekanntmachung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge  
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge gibt gemäß § 3 der 12. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) 
vom 5. März 2021, zuletzt geändert am 20. Mai 2021, Folgendes 
bekannt: 
 
Die nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Zahl an Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) hat im Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge den Wert von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 
unterschritten. 
Der Wert beträgt im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aktuell 30,3 
(Stand 20.05.2021). 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass damit ab dem 21. Mai 2021 die 
inzidenzabhängigen Regelungen der 12. BayIfSMV bei Vorliegen einer 
7-Tage-Inzidenz unter 50 gelten.  
 
Wunsiedel, 20.05.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 

 
 
           Nr. 112 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Weitere Öffnungsschritte  
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 

Allgemeinverfügung zur Festlegung weiterer Öffnungsschritte im 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 

Regelungen gemäß § 27 Abs. 1 der 12. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) für Außengastro-
nomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, kulturelle 
Veranstaltungen, Sport, Übernachtungsangebote von gewerbli-
chen oder entgeltlichen Unterkünften, für den Betrieb von Seil-
bahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristi-
sche Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre, die Erbrin-
gung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Natur-
führungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von 
medizinischen Thermen, die Zulassung von musikalischen oder 
kulturellen Proben von Laien- und Amateurensembles sowie für 
die Öffnung von Freibädern und weitere Regelungen gemäß § 27 
Abs. 2 der 12. BayIfSMV bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 
  
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 IfSG und des § 27 Abs. 1 und 2 der 12. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) in Verbindung 
mit § 65 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des 
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) und des 
Art. 35 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
folgende 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge werden folgende Öffnun-
gen zugelassen: 

 
1.1 Die Außengastronomie darf für Besucherinnen und Besucher 

mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kon-
taktnachverfolgung geöffnet werden. Sitzen an einem Tisch 
Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 
24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder 
PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforder-
lich. Die Kontaktdaten sind entsprechend § 2 der 12. 
BayIfSMV zu erheben. 

 
1.2 Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie 

Kinos für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnach-
weis nach Nr. 1.1. ist zulässig. Ferner ist die Durchführung von 
kulturellen Veranstaltungen im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 
der 12. BayIfSMV unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen 
für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem Test-
nachweis nach Nr. 1.1. zulässig.  

 
1.3 Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von 

Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter 
freiem Himmel ist wie folgt zulässig: 
 
a. unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen un-

ter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1. verfü-
gen; 
 

b. auch in Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger 
Terminbuchung sowie, dass alle Kunden über einen Test-
nachweis nach Nr. 1.1. verfügen; 
 

c. die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveran-
staltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen un-
ter der Voraussetzung, dass Zuschauerinnen und Zu-
schauer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1. verfügen. 

 
1.4 Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltli-

chen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherber-
gungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen 
sind auch zu touristischen Zwecken zulässig. Ferner sind 
im Rahmen des Übernachtungsangebots gastronomische 
Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, The-
rapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungs-
gästen zulässig. Voraussetzung ist, dass die Übernach-
tungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden 
über einen Testnachweis nach Nr. 1.1. verfügen. 

 
1.5 Der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im 

Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische 
Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und 
Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im 
Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizi-
nischen Thermen sind unter der Voraussetzung eines 
Testnachweises nach Nr. 1.1. für Kunden zulässig. 

 
1.6 Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateu-

rensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer 
Personen erforderlich ist, sind zulässig. 

 
1.7 Die Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besu-

cher mit einem Testnachweis nach Nr. 1.1. und nach vorhe-
riger Terminbuchung ist zulässig. 

 
2. Ab dem 22.05.2021 gelten die Nrn. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. und 1.7. 

unter der Maßgabe, dass der jeweils dort verlangte Testnachweis 
entfällt. Außerdem entfällt die vorherige Terminvereinbarung für 
Besucherinnen und Besucher der Außengastronomie (Nr.1.1.). 

 
3. Die Regelung in Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung gilt nur solange 

an drei aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut 
(RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den maßgebli-
chen Schwellenwert von 50 nicht überschreitet. Wird die 7-Tage-
Inzidenz gem. Satz 1 überschritten und nach § 3 Nr. 1 der 12. 
BayIfSMV amtlich bekanntgemacht, so tritt die Nr. 2 dieser Allge-
meinverfügung ab dem übernächsten darauf folgenden Tag außer 
Kraft. 
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4. Die von den zuständigen Staatsministerien im Einvernehmen mit 

dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bekanntge-
machten Rahmenkonzepte, in denen die erforderlichen Schutz- 
und Hygienemaßnahmen festgelegt sind, sind in der jeweils gül-
tigen Fassung zu beachten und als Grundlage für die auszuar-
beitenden Schutz- und Hygienekonzepte zu verwenden. 
 

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am 21.05.2021 in Kraft und ist bis 
zum 06.06.2021 befristet. Sie tritt außer Kraft, wenn der maß-
gebliche Wert der 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinander-
folgenden Tagen überschritten und dies nach § 3 Nr. 1 der 12. 
BayIfSMV amtlich bekanntgemacht worden ist. Für den Zeit-
punkt des Außerkrafttretens gilt § 3 Nr. 1 der 12. BayIfSMV ent-
sprechend. 

 
6. Die Allgemeinverfügung vom 11.05.2021, Allgemeinverfügung 

zur Festlegung weiterer Öffnungsschritte im Landkreis Wunsie-
del i. Fichtelgebirge, Az. 31-5304 wird aufgehoben. 

 
Hinweis: 
Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 
Friedrichstr. 16 (Hausadresse) bzw. Postfach 11 03 21, 95422 

Bayreuth (Postanschrift) 
 
b. Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). 
 

Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt werden müs-
sen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wunsiedel i. Fich-
telgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung bzw. bei 
dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten Gericht 
die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage beantragt 
werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 
 
Hinweise 
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende 

Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
 

2. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Land-
ratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 
Wunsiedel, Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzei-
ten eingesehen werden. 

 
Wunsiedel, den 20.05.2021,  
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 
 
 
           Nr. 113 
 
Stadt Arzberg 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Arzberg für das 

Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Arz-
berg folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  12.737.500 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit     9.276.600 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 943.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 
der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 3. Mai 2021 Nr. 20 – 9413 
erteilt. 
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III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Arzberg öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
Arzberg, 5. Mai 2021, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Göcking, Erster Bürgermeister 

 
Nachrichtlich: 
 
Die Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 28.05.2015 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (B)   370 v.H. 
2. Gewerbesteuer     360 v.H. 
 
 
           Nr. 114 
 
Stadt Arzberg 
 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen – (Er-
schließungsbeitragssatzung EBS) der Stadt Arzberg vom 

29.04.2021 
 
Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 5a Abs. 9 des Bayerischen Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) und § 132 Baugesetzbuch (BauGB) 
erlässt die Stadt Arzberg folgende Satzung: 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Er-
schließungsanlagen erhebt die Gemeinde Erschließungsbeiträge nach 
Art. 5a Abs.1 KAG sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 

I. für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege 
und Plätze (Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG) in 

 

 

bis zu einer 
Straßenbreite 
(Fahrbahnen, 
Radwege, 
Gehwege, 
kombinierte 
Geh- und 
Radwege) von 

1. Wochenendhausgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,2 
      7,0 m 

2. Kleinsiedlungsgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,3 
10,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit   8,5 m 
3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter Nr. 2 fallen, Dorfge-

bieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, Misch-
gebieten 
a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7  14,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit   10,5 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,7 - 1,0 18,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit   12,5 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 20,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6  23,0 m 

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten 
a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0  20,0 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 23,0 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 - 2,0 25,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0  27,0 m 

5. Industriegebieten 
a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0  23,0 m 
b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 - 6,0  25,0 m 
c) mit einer Baumassenzahl über 6,0  27,0 m 

 
II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit 

Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der 
Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege; Art. 5a Abs. 2 Nr. 2 KAG) 
bis zu einer Breite von 5 m, 

III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Bauge-
biete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (Art. 
5a Abs. 2 Nr. 3 KAG) bis zu einer Breite von 27 m, 

IV. für Parkflächen, 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und 

Nr. III sind, bis zu einer weiteren Breite von 5 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und Nr. III genannten 

Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen in-
nerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind, bis zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden 
Grundstücksflächen, 

V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I bis Nr. 

III sind, bis zu einer weiteren Breite von 5 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I bis Nr. III genannten 

Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsät-
zen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwen-
dig sind, bis zu 15 v.H. der im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegen-
den Grundstücksflächen, 

VI. für Immissionsschutzanlagen. 
 
(2)  Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehö-

ren insbesondere die Kosten für 
a) den Erwerb der Grundflächen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich 

des Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie not-
wendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Herstellung von Radwegen, 
f) die Herstellung von Gehwegen, 
g) die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen, 
h) die Herstellung von Mischflächen, 
i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung, 
j) die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der Erschlie-

ßungsanlagen, 
k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
l) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen 

Eingriffs beitragsfähiger Maßnahmen in Natur und Landschaft, 
m) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungs-

anlagen, 
n) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 
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(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der 

Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeit-
punkt der Bereitstellung. 

 
(4)  Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch 

die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt ei-
ner Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, die über die 
Breiten der anschließenden freien Strecken hinausgehen. 

 
(5)  Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgas-

sen enden, ist für den erforderlichen Wendehammer der Aufwand 
bis zur vierfachen Gesamtbreite der Sackgasse beitragsfähig. 

 
§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 
(1)  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den 

tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne 

Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend 
von Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für be-
stimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen Auf-
wand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstü-
cke eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), ermitteln. 

 
(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. 

II), für Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen (§ 2 
Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. V b) und für Im-
missionsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden den zum 
Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von 
der Erschließung hergehören, zugerechnet. Das Verfahren nach 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 
4) der Fuß- und Wohnwege, der Sammelstraßen, Parkflächen, 
Grünanlagen oder Immissionsschutzanlagen von dem Abrech-
nungsgebiet der Straßen, Wege und Plätze abweicht; in diesem 
Fall werden die Fuß- und Wohnwege, die Sammelstraßen, Park-
flächen, Grünanlagen und Immissionsschutzanlagen selbstständig 
als Erschließungsanlagen abgerechnet. 

 
§ 4 

Abrechnungsgebiet 
 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden 
das Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage 
oder eine Erschließungseinheit abgerechnet, so bilden die von dem 
Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. Erschließungseinheit er-
schlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsauf-
wandes. 
 

 
§ 6 

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 
(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der nach § 3 

ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Ge-
meinde (§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) 
nach den Grundstücksflächen verteilt. 

 
(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschiedliche bauli-

che oder sonstige Nutzung zulässig, wird der nach § 3 ermittelte 
Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 
5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) verteilt, in-
dem die Grundstücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht 
werden, der im Einzelnen beträgt: 
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder sonstig 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine oder nur eine un-
tergeordnete Bebauung zulässig ist  1,0 

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres 
Vollgeschoss    0,3 

 
 

 
(3) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines Bebau-
ungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB oder teil-
weise im beplanten Bereich und im Übrigen im unbeplanten 
Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. vollständig im unbeplanten 
Innenbereich (§ 34 BauGB) liegen, der Flächeninhalt des 
Buchgrundstücks, wie er sich aus der Eintragung im Grund-
buch ergibt. Bei Grundstücken, die nur teilweise im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) liegen und im 
Übrigen im Außenbereich (§ 35 BauGB), die Grundstücksflä-
che, die sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes befindet. 

2. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB), 
die in den Außenbereich (§ 35 BauGB) übergehen und bei de-
nen sich die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich nicht 
aus einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB ergibt, die Grund-
stücksfläche im Innenbereich (§ 34 BauGB). 

 
(4) Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche Nutzungsmög-

lichkeit oder die mit einer untergeordneten baulichen Nutzungs-
möglichkeit gewerblich oder in sonstiger Weise vergleichbar ge-
nutzt werden oder genutzt werden dürfen, z. B. Friedhöfe, Sport-
anlagen, Freibäder, Campingplätze, Dauerkleingärten, werden mit 
0,5 der Grundstücksfläche in die Verteilung einbezogen. 

 
(5) Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan 

festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der 
Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Weist der 
Bebauungsplan lediglich eine höchstzulässige Gebäudehöhe in 
Form der Wand- oder Firsthöhe aus, so gilt diese geteilt durch 2,6 
in Wohn- und Mischgebieten, geteilt durch 3,5 in Gewerbe- und 
Industriegebieten. Sind beide Höhen festgesetzt, so ist die höchst-
zulässige Wandhöhe maßgebend. Bruchzahlen werden auf volle 
Zahlen auf- oder abgerundet. Setzt der Bebauungsplan weder die 
Zahl der Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl noch die 
höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand- oder Firsthöhe 
fest, so findet Abs. 8 Anwendung. 

 
(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zugelassen 

oder vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig 

sind, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. Bei mehr-
geschossigen Parkbauten bestimmt sich der Nutzungsfaktor nach 
der Zahl ihrer Geschosse. 

 
(8) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige 

Geschossfläche aus der durchschnittlichen Geschossflächenzahl, 
die nach § 34 BauGB i. V. § 17 und § 20 BauNVO aus der in der 
Umgebung vorhanden Bebauung ermittelt wird. Ist zum Zeitpunkt 
des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschossfläche 
vorhanden, so ist diese maßgebend. Ist im Einzelfall nur eine ge-
ringere Geschossfläche zulässig, so ist diese zugrunde zu legen. 
Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürli-
chen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über min-
destens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 
2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, 
deren Decken- unterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt 
als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche. 

 
(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des 

Bauwerks nicht feststellbar, werden je 3 m Höhe des Bauwerks als 
ein Vollgeschoss gerechnet. Ist ein Grundstück mit einer Kirche 
bebaut, so sind zwei Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für Tür-
me, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwe-
cken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend. 

 
(10)  Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer überwiegend 

gewerblich genutzten Grundstücken oder Grundstücken, die nach 
den Festsetzungen eines Bebauungsplans in einem Kern-, Ge-
werbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke er-
schlossen, so sind für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und In-
dustriegebieten sowie für die Grundstücke, die überwiegend ge-
werblich genutzt werden, die in Abs. 2 genannten Nutzungsfakto-
ren um je 20 % zu erhöhen.  
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Als gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch Grundstücke, 
wenn sie überwiegend Geschäfts-, Büro-, Praxis-, Unterrichts-, 
Heilbehandlungs- oder ähnlich genutzte Räume beherbergen oder 
in zulässiger Weise beherbergen dürfen. 

 
§ 7 

Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 
 
Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im 
Sinne des Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG erschlossen werden, ist die 
Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungsanlage nur mit 
zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 
1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage 

erhoben wird und Beiträge für weitere Anlagen zu deren erstmali-
ger Herstellung weder nach dem geltenden Recht noch nach ver-
gleichbaren früheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder 
erhoben werden, 

2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie 
für Grundstücke, die gem. § 6 Abs. 10 als gewerblich genutzt gel-
ten. 
 

§ 8 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 

1. den Grunderwerb, 
2. die Freilegung der Grundflächen, 
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege zusammen oder einzeln, 
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
7. die unselbstständigen Parkplätze, 
8. die Mehrzweckstreifen, 
9. die Mischflächen, 
10. die Sammelstraßen, 
11. die Parkflächen, 
12. die Grünanlagen, 
13. die Beleuchtungseinrichtungen und 
14. die Entwässerungseinrichtungen 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, 
sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt 
werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen Zeitpunkt stellt die 
Gemeinde fest. 
 

§ 9 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 
 
(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie 

Sammelstraßen und Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
sie die nachstehenden Merkmale aufweisen: 
1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke 

neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch notwendigen Unter-
bau, 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Stra-

ße. 
 
(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Ab-

grenzung gegen die Fahrbahn und gegeneinander (außer bei 
Mischflächen) sowie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, As-
phaltbelag oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit 
dem technisch notwendigen Unterbau aufweisen. 

 
(3)  Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen gärtne-

risch gestaltet sind. 
 
(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 

bis 3 genannten Er- schließungsanlagen gehören alle Maßnah-
men, die durchgeführt werden müssen, damit die Gemeinde das 
Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für die Erschließungsan-
lage erforderlichen Grundstücken erlangt. 

 
§ 10 

Immissionsschutzanlagen 
 

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von 
Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes werden 
durch ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 

§ 11 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Er-
schließungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren 
Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen 
sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V. mit § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BauGB entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Ge-
meinde. 
 

§ 12 
Vorausleistungen 

 
Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V. mit § 133 Abs. 3 BauGB können 
Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungs-
beitrages erhoben werden. 
 

§ 13 
Beitragspflichtiger 

 
Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte 
anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige 
haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die 
einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids, die Vorausleistung einen Monat nach Bekanntgabe des Vo-
rausleistungsbescheids fällig. 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der 

Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. m. § 133 
Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe 
des voraussichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages. 

 
(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt 

der Entstehung der sachlichen Beitragspflichten ergibt, dass der 
auf das betreffende Grundstück entfallende Erschließungsbeitrag 
das Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger 
als die Hälfte des Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen 
Fall ist der Erschließungsbei- trag durch Bescheid festzusetzen 
und unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages anzufor-
dern oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungsbetrag und 
Erschließungsbei- trag zu erstatten. 

 
§ 16 

Billigkeitserlass 
 
(1) Die Gemeinde kann Erschließungsbeiträge bis zur Hälfte des 

nachzuerhebenden Betrags erlassen, wenn ein für diese Erschlie-
ßungsmaßnahme ergangener endgültiger Straßenausbaubei-
tragsbescheid bestandskräftig geworden ist. 

(2) Die Gemeinde kann Erschließungsbeiträge in voller Höhe des zu 
erhebenden oder bereits erhobenen Betrags erlassen, sofern seit 
dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Bei-
tragspflichten im Zeitraum vom 1. April 2012 bis 31. März 2021 
entstanden sind oder entstehen. 

 
§ 17 

Inkrafttreten 
 

(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung 

vom 31.10.1996 außer Kraft.  
 
Arzberg, den 14.05.2021, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 
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           Nr. 115 
 
Stadt Hohenberg a. d. Eger 
 

Satzung über die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes 
am Wiesenfestplatz der Stadt Hohenberg a. d. Eger 

Vom 18. Mai 2021 
 
Die Stadt Hohenberg a. d. Eger erlässt auf Grund des Art. 23, 24 Abs. 
1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 
1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) geändert worden ist, 
folgende 
 

Satzung: 
 

§ 1 
Art und Zweck der Einrichtung 

 
Die Stadt Hohenberg a. d. Eger betreibt auf einer Teilfläche des Wie-
senfestplatzes einen Wohnmobilstellplatz als öffentliche Einrichtung 
zum vorübergehenden Abstellen von Wohnmobilen für touristische 
Zwecke und damit auch zum vorübergehenden Aufenthalt der damit 
reisenden Personen. Der genaue Standort des Wohnmobilstellplatzes 
ergibt sich aus der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

§ 2 
Benutzung 

 
(1) Der Wohnmobilstellplatz dient ausschließlich Besuchern der Stadt 

Hohenberg a. d. Eger mit Wohnmobilen aller Art zum Abstellen 
dieser Fahrzeuge und darf somit auch ausschließlich von diesen 
Personen genutzt werden. Der Stellplatz ist nur für verkehrstüchti-
ge und zugelassene Fahrzeuge freigegeben. Nicht zugelassen 
sind insbesondere Motorräder, Zelte sowie Verkaufsanhänger. Die 
maximale Aufenthaltsdauer ist je Wohnmobil auf 10 Tage be-
schränkt. Verkehrstüchtige und zugelassene Wohnmobile können 
ohne Voranmeldung abgestellt werden. 

 
(2) Auf dem Wohnmobilstellplatz werden Anlagen zum Bezug von  

 
§ 4 

Hausrecht 
 
Die Stadt Hohenberg a. d. Eger bzw. die von ihr beauftragten Perso-
nen üben auf dem Gelände das Hausrecht aus. Die Benutzer des 
Wohnmobilstellplatzes haben den erteilten Anweisungen unverzüglich 
Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungssat-
zung kann die Stadt Hohenberg a. d. Eger die erforderlichen Anord-
nungen erlassen, insbesondere auch einen Platzverweis erteilen und 
Fahrzeuge notfalls abschleppen lassen. Die Vollstreckung der ge-
troffenen Anordnungen richtet sich nach den Bestimmungen des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 
(VwZVG). 
 

§ 5 
Haftung 

 
(1) Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene Ge-

fahr und Verantwortung. Der Winterdienst (Räumen und Streuen) 
auf dem Wohnmobilstellplatz ist eingeschränkt. 

 
(2)  Die Nutzer des Wohnmobilstellplatzes haften für sämtliche 

schuldhaft, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden. 
 
(3) Die Nutzer haben keinen Anspruch auf Bereitstellung von Frisch-

wasser und Strom. Die Stadt Hohenberg a. d. Eger haftet dem-
nach nicht für Schäden, die durch den Ausfall der Strom- und/oder 
Trinkwasserversorgung entstehen. 

 
(4) Im Bedarfsfall kann die Nutzung des Platzes als Wohnmobilstell-

platz vorübergehend eingeschränkt oder aufgehoben werden, oh-
ne dass hieraus ein Ersatzanspruch gegen die Stadt Hohenberg a. 
d. Eger abgeleitet werden kann. 

(5) Für sonstige Schäden der Nutzer des Wohnmobilstellplatzes tritt 
eine Haftung der Stadt Hohenberg a. d. Eger nur ein, wenn ein 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Stadt Hohen-
berg a. d. Eger oder ihrer Bediensteten nachgewiesen wird. 

 
§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße 

bis zu 2.500 Euro belegt werden, wer 
 
a) entgegen § 2 Abs. 1 den Wohnmobilstellplatz auf eine andere als 

die zugelassene Art und Weise oder länger als 10 Tage nutzt 
b) entgegen § 2 Abs. 2 Anlagen der Wasser- und/oder Stromversor-

gung gebraucht ohne gleichzeitig berechtigter Nutzer des Wohn-
mobilstellplatzes zu sein,  

c) entgegen § 3 Abs. 1 die Ordnung und Sauberkeit auf dem Wohn-
mobilstellplatz nicht wahrt oder Anlagen sowie Einrichtungen nicht 
schonend behandelt 

d) entgegen § 3 Abs. 2 campingähnliche oder gewerbliche Aktivitäten 
auf dem Wohnmobilstellplatz ausübt 

e) entgegen § 3 Abs. 3 andere Personen in ihrer Ruhe stört 
f) entgegen § 3 Abs. 4 Hunde oder andere Haustiere auf dem Platz 

nicht an der Leine hält oder deren Verunreinigungen nicht umge-
hend beseitigt 

g) entgegen § 3 Abs. 5 Abfälle an anderer Stelle als in dem vorgese-
henen Abfalleimer entsorgt oder Abfälle in reiseunüblich großen 
Mengen entsorgt 

h) entgegen § 3 Abs. 5 Abfälle in den Abfalleimer entsorgt, ohne 
gleichzeitig berechtigter Nutzer des Wohnmobilstellplatzes zu sein. 

 
§ 7 
Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hohenberg a. d. Eger, den 18. Mai 2021, 
 

Stadt Hohenberg a. d. Eger; 
gez. Jürgen Hoffmann, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 116 
 
Stadt Hohenberg a. d. Eger 
 
Gebührensatzung für die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes 

am Wiesenfestplatz der Stadt Hohenberg a. d. Eger 
Vom 18. Mai 2021 

 
Die Stadt Hohenberg a. d. Eger erlässt auf Grund des Art. 23, 24 Abs. 
1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 
1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) geändert worden ist 
in Verbindung mit Art. 3 und 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, 
BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 19. Feb-
ruar 2021 (GVBl. S. 40) geändert worden ist, folgende 
 

Gebührensatzung: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
(1)  Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes der Stadt Hohenberg a. 

d. Eger ist gebührenpflichtig. Die Benutzungsgebühr wird fahr-
zeugbezogen, unabhängig von der Anzahl der Mitreisenden Per-
sonen erhoben. Sie beträgt je Fahrzeug und Nutzungstag 8,00 € 
incl. Strom, Wasser, Abwasser und Toilettenbenutzung. Diese Ge-
bühr ist auch dann zu entrichten, wenn kein Strom, Wasser, Ab-
wasser und Toilettenbenutzung erfolgt. 

 
(2)  Die auf dem Stellplatz vorhandene Dusche ist mit einem Münzau-

tomaten ausgestattet und kann gegen Zahlung des entsprechen-
den Entgelts ab 0,50 € genutzt werden.  
Ein Anspruch auf Bereitstellung der Dusche besteht nicht. 
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§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist der jeweilige Wohnmobilfahrer oder Halter. 
Mehrere Nutzer haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
Die Gebühr entsteht mit dem Abstellen eines Wohnmobils oder 
Wohnwagens auf dem Stellplatz.  
 

§ 4 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren werden grundsätzlich mit dem Entstehen sofort zur 
Zahlung fällig. Die Gebühren sind am vorhanden Münzautomat durch 
Lösen eines Tickets oder über das on-line-Bezahlsystem zu entrichten. 
Das Parkticket ist von außen gut sichtbar hinter der Windschutzschei-
be im Wohnmobil auszulegen. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
Hohenberg a. d. Eger, den 18. Mai 2021, 
 

Stadt Hohenberg a. d. Eger; 
gez. Jürgen Hoffmann, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 117 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 

Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 
für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren 

 
Die Stadt Kirchenlamitz erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 Bayerisches 

Feuerwehrgesetz (BayFwG) folgende 
 

S A T Z U N G 
 

§ 1 
Aufwendungs- und Kostenersatz 

 
1) Die Stadt Kirchenlamitz erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 

BayFwG Aufwendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG 
aufgeführten Pflichtleistungen ihrer Feuerwehren, insbesondere für 

 
1. Einsätze, 
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG), 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalar-

men. 
 

Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang 
abgerechnet. Für Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der 
Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird kein 
Kostenersatz erhoben. Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem 
Tätig werden der Feuerwehr. 

 
2) Die Stadt Kirchenlamitz erhebt Kostenersatz für die Inanspruch-

nahme ihrer Feuerwehren zu folgenden freiwilligen Leistungen 
(Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 

 
1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben 

der Feuerwehren gehören 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Ver-

brauch 
3. Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt/Schlauchwerkstatt 

 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
 

3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach 
den Pauschalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für 
den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der Anlage enthalten 
sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare 
Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialverbrauch 
werden die Selbstkosten berechnet. 

 
4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren 

entstehen (Art. 15 Abs. 6 Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtli-
cher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattende 
Aufwendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend 
gemacht. 

 
§ 2 

Schuldner 
 
1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwen-

dungsersatzes nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG. 
 
2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr wil-

lentlich in Anspruch genommen hat. 
 
3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung 
des Bescheids zur Zahlung fällig. 
 

§ 4 
In-Kraft-Treten 

 
1) Diese Satzung tritt am 01.07.2021 in Kraft. 
 
2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Kirchenlamitz über Aufwen-

dungsersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kirchenlamitz vom 
12.06.2008 (KrABL Nr. 117/2008) außer Kraft. 

 
Kirchenlamitz, 07.05.2021  
 

Stadt Kirchenlamitz; 
gez. Büttner, Zweiter Bürgermeister 

 
Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze 
und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen 
Sachkosten (Nummern 1 und 2) und den Personalkosten (Nummer 3) 
zusammen. 
 
1. Streckenkosten 
 

Die Streckenkosten betra-
gen für jeden angefange-
nen Kilometer Wegstrecke 
für 

bei einer  
Nutzungsdauer 
von 

bei einer durch-
schnittlichen jährl. 
Fahrleistung von 
1.000 km und einer 
Eigenbeteiligung der 
Gemeinde von 10% 

ein Mehrzweckfahrzeug 
MZF 

15 Jahren  4,29 Euro 

ein Hilfeleistungslöschfahr-
zeug HLF 20 (LF 16/12) 

25 Jahren  8,06 Euro 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 
3000 (TLF 16/25 bzw. TLF 
16/24-Tr) 

25 Jahren  5,58 Euro 

einen Gerätewagen Logis-
tik GW-L2 

25 Jahren  6,46 Euro 

einen Mehrzweckanhänger 
MZA 

20 Jahren  1,93 Euro 
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einen Pulverlöschanhänger 
P250 

20 Jahren  2,13 Euro 

einen Tragkraftspritzenan-
hänger 

20 Jahren  2,13 Euro 

 
2. Ausrückestundenkosten 
 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und 
Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren 
Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst 
werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die 
halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben. 
 

Die Ausrückestundenkosten betragen - 
berechnet vom Zeitpunkt des Ausrü-
ckens aus dem Feuerwehrgerätehaus/ 
der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des 
Wiedereinrückens - 

je eine Stunde für 

bei jährlich 80 Ausrücke-
stunden und einer Eigen-
beteiligung der Gemeinde 
von 10% 

 

ein Mehrzweckfahrzeug MZF   50,50 Euro 

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 
(LF 16/12) 

155,97 Euro 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (TLF 
16/25 bzw. TLF 16/24-Tr) 

112,27 Euro 

einen Gerätewagen Logistik GW-L2   89,15 Euro 

einen Mehrzweckanhänger MZA   15,89 Euro 

einen Pulverlöschanhänger P250   17,55 Euro 

einen Tragkraftspritzenanhänger   31,85 Euro 

 
 
3. Personalkosten 
 
Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist 
der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus/der 
Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene 
Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen 
Stundenkosten erhoben. 

 
3.1 Hauptamtliches Personal 
 
 Für den Einsatz hauptamtlicher Bediensteter werden folgende 

Stundensätze berechnet: 
 

a) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechni-
scher Dienst, die ein Amt der Qualifikationsebene 2 innehaben 

       44,00 € 
 
b) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechni-

scher Dienst, die ein Amt der Qualifikationsebene 3 innehaben 
        58,00 € 
 
(Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des 
Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Perso-
nalaufwand angesetzt werden.) 
 
3.2 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 
 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird fol-
gender Stundensatzberechnet:      28,00 € 
 
(Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienst-
leistender wird verlangt, weil der Gemeinde Kosten auch für diesen 
Personenkreis entstehen, beispielsweise durch Erstattung des Ver-
dienstausfalls (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortgezahlten Arbeitsent-
gelts (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 
BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berech-
nung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte 
Personalaufwand angesetzt werden.) 
 

3.3 Sicherheitswachen 
 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 
Satz 1 BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst: 
 
a) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechni-

scher Dienst, die ein Amt der Qualifikationsebene 2 innehaben
      16,40 € 

 
b) für sonstige Bedienstete  

16,40 € 
 
c) für ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende  
 (siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG)   16,40 € 

 
 
           Nr. 118 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 

Bekanntmachung 
 

Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens „Interaktiver 
MTB-Park mit Lernparcours“ nach Art. 55 ff Bayerische Bauord-
nung (BayBO) mit erforderlicher Rodungserlaubnis nach Art. 9 
BayWG und Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Bekanntmachung Online-Konsultation 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge führt im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens für das o.g. Vorhaben des Zweckverbands 
Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg anstelle eines 
Erörterungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 
3 Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG) durch. 
 
Hiermit wird die Durchführung der Online-Konsultation vom 31.05.2021 
bis 28.06.2021 gemäß § § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i.V.m Art. 73 Abs. 
6 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

1. Die Behörden, der Vorhabensträger und diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden von der Online-Konsultation individuell benachrichtigt. 

 
2. Den zur Teilnahme Berechtigten werden für die Online-

Konsultation zusätzlich zu den individuell zur Verfügung ge-
stellten Informationen weitere Informationen zugänglich ge-
macht, welche sonst im Erörterungstermin zu behandeln wä-
ren. Diese werden über https://landkreis-
wunsiedel.box.bayern.de/s/K1fcAxKaefkGl1l vom 31.05.2021 
bis 28.06.2021 abrufbar sein. Den zur Teilnahme Berechtigten 
wird Gelegenheit gegeben, sich gemäß § 5 Abs. 4 Sätze 1 und 
2 PlanSiG bis einschließlich 28.06.2021 schriftlich oder elekt-
ronisch dazu zu äußern.  

 
3. Eine Eingangsbestätigung zu den Äußerungen erfolgt nicht. 
 
4. Nach § 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG lassen die Vorschriften über 

die Online-Konsultation den bereits eingetretenen Ausschluss 
von Einwendungen unberührt. 

 
Kirchenlamitz, den 18.05.2021, 
 

Stadt Kirchenlamitz; 
i.V. Jens Büttner, Zweiter Bürgermeister 

 
 
           Nr. 119 
 
Stadt Marktleuthen 
 

Bekanntmachung 
 

Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens „Interaktiver 
MTB-Park mit Lernparcours“ nach Art. 55 ff Bayerische Bauord-
nung (BayBO) mit erforderlicher Rodungserlaubnis nach Art. 9 
BayWG und Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Bekanntmachung Online-Konsultation 
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Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge führt im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens für das o.g. Vorhaben des Zweckverbands 
Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg anstelle eines 
Erörterungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 3 
Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG) durch. 
 
Hiermit wird die Durchführung der Online-Konsultation vom 31.05.2021 
bis 28.06.2021 gemäß § § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i.V.m Art. 73 Abs. 
6 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

1. Die Behörden, der Vorhabensträger und diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden von der Online-Konsultation individuell benachrichtigt. 

 
2. Den zur Teilnahme Berechtigten werden für die Online-

Konsultation zusätzlich zu den individuell zur Verfügung ge-
stellten Informationen weitere Informationen zugänglich ge-
macht, welche sonst im Erörterungstermin zu behandeln wä-
ren. Diese werden über https://landkreis-
wunsiedel.box.bayern.de/s/K1fcAxKaefkGl1l  vom 31.05.2021 
bis 28.06.2021 abrufbar sein. Den zur Teilnahme Berechtigten 
wird Gelegenheit gegeben, sich gemäß § 5 Abs. 4 Sätze 1 und 
2 PlanSiG bis einschließlich 28.06.2021 schriftlich oder elekt-
ronisch dazu zu äußern.  

 
3. Eine Eingangsbestätigung zu den Äußerungen erfolgt nicht. 
 
4. Nach § 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG lassen die Vorschriften über 

die Online-Konsultation den bereits eingetretenen Ausschluss 
von Einwendungen unberührt. 

 
Marktleuthen, den 18.05.2021,  
 

Stadt Marktleuthen; 
gez. Kaestner, Erste Bürgermeisterin 

 
 

           Nr. 120 
 
Gemeinde Nagel 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Nagel für 

das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 
Nagel folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.908.000 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  4.010.000  € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen.   
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000  € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau in Tröstau öffentlich gemäß Art. 
65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -
BekV- zugänglich.  
 
Nagel, 5. Mai 2021, 
 

Gemeinde Nagel; 
gez. Voit, 1. Bürgermeister 

 
Nachrichtlich: 
 
Folgende Hebesätze für die nachstehenden Gemeindesteuern wurden 
durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)    375 v. H. 
 b) für die Grundstücke   (B)      355 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer        330 v. H. 
 

 
           Nr. 121 
 
Gemeinde Röslau 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Röslau für 

das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 
Röslau folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  4.084.700 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.325.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 
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§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Ge-
meinde Röslau öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 
der Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
Röslau, 7. Mai 2021, 
 

Gemeinde Röslau; 
gez. Gebhardt, 1. Bürgermeister 

 
Nachrichtlich: 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind 
in der Hebesatzsatzung vom 19.05.2015, zuletzt geändert mit Ände-
rungssatzung vom 10.03.2020, wie folgt festgesetzt worden: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 370 v. H. 
b) für die Grundstücke   (B)   360 v. H. 

 
2.  Gewerbesteuer     360 v. H. 
 
 
           Nr. 122 
 
Stadt Schönwald 
 

Bekanntmachung 
 
 

Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens „Interaktiver 
MTB-Park mit Lernparcours“ nach Art. 55 ff Bayerische Bauord-
nung (BayBO) mit erforderlicher Rodungserlaubnis nach Art. 9 
BayWG und Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Bekanntmachung Online-Konsultation 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge führt im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens für das o.g. Vorhaben des Zweckverbands 
Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg anstelle eines 
Erörterungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 3 
Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG) durch. 
 
Hiermit wird die Durchführung der Online-Konsultation vom 31.05.2021 
bis 28.06.2021 gemäß § § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i.V.m Art. 73 Abs. 
6 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

1. Die Behörden, der Vorhabensträger und diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden von der Online-Konsultation individuell benachrichtigt. 

 
2. Den zur Teilnahme Berechtigten werden für die Online-

Konsultation zusätzlich zu den individuell zur Verfügung ge-
stellten Informationen weitere Informationen zugänglich ge-
macht, welche sonst im Erörterungstermin zu behandeln wä-
ren. Diese werden über https://landkreis-
wunsiedel.box.bayern.de/s/K1fcAxKaefkGl1l vom 31.05.2021 
bis 28.06.2021 abrufbar sein. Den zur Teilnahme Berechtigten 
wird Gelegenheit gegeben, sich gemäß § 5 Abs. 4 Sätze 1 und 
2 PlanSiG bis einschließlich 28.06.2021 schriftlich oder elekt-
ronisch dazu zu äußern.  

3. Eine Eingangsbestätigung zu den Äußerungen erfolgt nicht. 
 
4. Nach § 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG lassen die Vorschriften über 

die Online-Konsultation den bereits eingetretenen Ausschluss 
von Einwendungen unberührt. 

 
Schönwald, 19.05.2021, 
 

Stadt Schönwald; 
gez. Klaus Jaschke, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 123 
 
Gemeinde Tröstau 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Tröstau 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
I. 

 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 
Tröstau folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  4.906.000 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  4.136.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile.  
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung  
einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Tröstau in Tröstau öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. 
m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich. 
 
Tröstau, 5. Mai 2021  
 

Gemeinde Tröstau; 
gez. Klein , Erster Bürgermeister 
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Nachrichtlich: 
 
Folgende Hebesätze für die nachstehenden Gemeindesteuern wurden 
durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   375 v. H. 
b) für die Grundstücke (B)     350 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer       350 v. H. 
 
 
           Nr. 124 
 
TenneT TSO GmbH 
 

Ortsübliche Bekanntmachung: Kartierungsarbeiten ab 07. Juni 
2021 

 
Für den geplanten 380-/110-kV-Ersatzneubau Ostbayernring (Um-
spannwerk Redwitz – Umspannwerk Schwandorf) beginnen ab 07. 
Juni 2021 (Kalenderwoche 23) weiterführende umweltfachliche Unter-
suchungen und Kartierungsarbeiten. Die Kartierungsarbeiten finden je 
nach Vegetationszeit und Artenaktivität bis Ende des Jahres 2021 
statt.  
 
Die Firmen TNL-Umweltplanung und ifuplan (Institut für Umweltpla-
nung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG), bzw. deren nachweis-
lich beauftrage Subunternehmer werden die umweltfachlichen Unter-
suchungen und Kartierungsarbeiten im Bereich der geplanten 380-kV-
Leitung des Ostbayernrings vornehmen.  
Dafür ist es erforderlich, dass die Beauftragten Grundstücke betreten, 
sowie Wald- und landwirtschaftliche Wege befahren werden. Bestand-
teil der Kartierungsarbeiten wird auch die Erfassung von Habitat- u. 
Höhlenbäumen sein. Diese Bäume dienen möglicherweise als Fort-
pflanzungs- u. Ruhestätte für Fledermäuse und bestimmte Vogelarten. 
Die erfassten Bäume werden per GPS eingemessen und mittels Farb-
spray markiert. 
 
Nach § 44 Abs. 1 EnWG sind Eigentümer oder Nutzungsberechtigte 
der betroffenen Grundstücke verpflichtet, die zur Vorbereitung der 
Planung des Vorhabens notwendigen Vermessungen, Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen sowie sonstige Vorarbeiten durch den 
Träger des Vorhabens oder von ihm Beauftragten zu dulden. 
 
Flurschäden entsteht bei diesen Arbeiten voraussichtlich nicht. Sollte 
es dennoch zu Schäden kommen, bitten wir um Benachrichtigung an 
unseren Bürgerreferenten Markus Kretzler (Mail: mar-
kus.kretzler@tennet.eu, Telefon: +49 (0)921 50740-2231 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

TenneT TSO GmbH 
gez. i.V. Sebastian Kohl, Projektleiter Planung & Genehmigung, Large 

Projects AC Germany, Programm South-East 
gez. i. A. Markus Kretzler, Referent für Bürgerbeteiligung, Public Affa-

irs & Communications, Community Relaitons 
 

Gesetzestext des §44 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) 
 
§44c, EnWG 
 
(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorberei-

tung der Planung und der Baudurchführung eines Vorhabens oder 
von Unterhaltungsmaßnahmen notwendige Vermessungen, Bo-
den- und Grundwasseruntersuchungen einschließlich der vorüber-
gehenden Anbringung von Markierungszeichen, bauvorbereitende 
Maßnahmen zur bodenschonenden Bauausführung, Kampfmittel-
untersuchungen und archäologische Voruntersuchungen sowie 
sonstige Vorarbeiten durch den Träger des Vorhabens oder von 
ihm Beauftragte zu dulden. 

 
Weigert sich der Verpflichtete, Maßnahmen nach Satz 1 zu dul-
den, so kann die nach Landesrecht zuständige Behörde auf Antrag 
des Trägers des Vorhabens gegenüber dem Eigentümer und 
sonstigen Nutzungsberechtigten die Duldung dieser Maßnahmen 
anordnen. 

 
(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen 
vor dem vorgesehenen Zeitpunkt unmittelbar oder durch ortsübli-
che Bekanntmachung in den Gemeinden, in denen die Vorarbeiten 
durchzuführen sind, durch den Träger des Vorhabens bekannt zu 
geben. 

 
(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigentü-

mer oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermö-
gensnachteile, so hat der Träger des Vorhabens eine angemesse-
ne Entschädigung in Geld zu leisten. 

 
Kommt eine Einigung über die Geldentschädigung nicht zustande, 
so setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde auf Antrag des 
Trägers des Vorhabens oder des Berechtigten die Entschädigung 
fest. 

 
Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. 

 


